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 Bericht 11/2017 Themen 

Verkomplizierte Sachbearbeitung 
am Beispiel der „temporären Bedarfsgemeinschaft“ 
 
 
 

  Gemeinsame FAIRantwortung 
  Druckaufbau auf Mitarbeitende des Jobcenters 
 
 
 

Statistische Daten 
Fallzahlentwicklung 

1. 

3. 

2. 



 

 Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 

Definition Bedarfsgemeinschaft 
 

Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im 

Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten 

erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und die im 

Haushalt lebende Partnerin oder der im Haushalt 

lebende Partner dieses Elternteils,  



 

 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft Definition Bedarfsgemeinschaft 
 

Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  

3. die Partnerin oder der Partner der erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten  

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten 

Kinder wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur 

Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus 

eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen 

können. 
         Weitergehende Weisungen der BA umfassen ca. 7 DIN A4 Seiten 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Grundsatz (Auszüge aus den fachlichen Weisungen der BA) 

 
Ein minderjähriges Kind getrennt lebender 
hilfebedürftiger Eltern ist auch dann dauerhaft beiden 
elterlichen Haushalten zuzuordnen, wenn es sich 
regelmäßig wechselseitig in beiden elterlichen 
Haushalten aufhält.   
    
Der Aufenthalt ist dann unabhängig vom Sorge- und 
Umgangsrecht der Eltern anhand der tatsächlichen 
Verhältnisse zu beurteilen. 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Aufteilung der Leistungen 
 
Eine Aufteilung kommt dann in Betracht, wenn beide 
Elternteile SGB II-Leistungen erhalten. 
 
Ausnahme = Wechselmodell 
Wird ein solches Betreuungsmodell gewählt, werden 
nicht nur die kindbezogenen Leistungen halbiert, 
sondern es besteht bei dem hilfebedürftigen Elternteil 
auch ein Anspruch auf einen halben Mehrbedarf bei 
Alleinerziehung. 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Beispiele 
 

Ein Kind, 5 Jahre, wechselt im wöchentlichen Rhythmus 

zwischen den Haushalten der beiden getrennt lebenden 

erwerbsfähigen hilfebedürftigen Elternteile (Wechselmodell). 

Beide Elternteile beantragen Leistungen für das Kind.  

 

Ein Kind, 14 Jahre, lebt überwiegend im Haushalt der 

erwerbstätigen nicht hilfebedürftigen Mutter. Jedes 2. 

Wochenende und für insgesamt 5 Wochen während der 

Schulferien wechselt das Kind in den Haushalt des 

erwerbsfähigen hilfebedürftigen Vaters. Der Vater beantragt 

Leistungen für das Kind. 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Beispiele, in denen keine temporäre BG vorliegt 
 

Ein Kind, 11 Jahre, lebt im Haushalt der Mutter in Kleve.  

Einmal jährlich nimmt der Vater das Kind in seinem 

Jahresurlaub für eine Woche bei sich auf. Aufgrund der 

Änderung in den Verhältnissen ist eine wechselseitige, sich 

zeitlich ausschließende Zuordnung zu den beiden BG 

vorzunehmen (Zeitraumsplit). 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Beispiele, in denen keine temporäre BG vorliegt 
 

Ein Kind, 14 Jahre, lebt überwiegend im Haushalt der 

erwerbstätigen hilfebedürftigen Mutter. Jedes 2. Wochenende 

und für insgesamt 5 Wochen während der Schulferien wechselt 

das Kind in den Haushalt des erwerbsfähigen hilfebedürftigen 

oder nicht hilfebedürftigen Vaters. Der Vater beantragt keine 

Leistungen für das Kind. Bewilligung der vollen Leistungen in 

der BG der Mutter. 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Zuständigkeit 
 

Die Zuständigkeit für die 

Leistungsansprüche des 

Kindes/der Kinder in den 

jeweiligen BG besteht 

parallel in beiden JC für 

den gesamten Zeitraum. 

 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Verfahren 
 

Liegen die Voraussetzungen für eine TBG vor, sind die 

Leistungsfälle immer vorläufig zu entscheiden. Wo sich das Kind im 

Verlauf des Bewilligungszeitraumes tatsächlich aufhält, ist zum 

Zeitpunkt der Entscheidung offen. 

 

Bei einer abschließenden Entscheidung, mit der die Bedarfe des 

Kindes zwischen den BG anderweitig verteilt werden, sind die dem 

Kind in den einzelnen BG in den jeweiligen Kalendermonaten zu-

stehenden Leistungen zu saldieren. Überzahlungen sind im folgen-

den Bewilligungszeitraum aufzurechnen. Ggf. ist die Aufteilung der 

Leistungen neu zu berechnen. 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Verfahren 
 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 



 

 

Weiterer Handlungsbedarf 
 

 Einkommensermittlung/ -verteilung 

 Harmonisierung der BWZ der zuständigen JC 

 Umgang mit strittigen Einzeltagen 

 Berechnung von Mehrbedarfen 

 Mitteilungspflicht bei Änderung in den 

Verhältnissen 

 Meldungen an die Sozialversicherungen 

 Abwicklung von Erstattungsansprüchen 

 Auswirkungen von Sanktionen 

 

Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

    (TBG) 
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Leitbild der Stadt Kleve 

 

 

In Zusammenarbeit  

der FB 10, 50, 51 und des 

Personalrates entstanden 

 

Seit 2014 auf diese Weise 

kommuniziert… 
 

    … seit je her so gelebt 
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 Statistische Daten 

Fallzahlentwicklung 
 
 
Aufstellung der statistischen Daten nach den 
Rechtsbereichen: 

 
• SGB II – Bedarfsgemeinschaften 

• SGB II – Integrationen 

• SGB XII – Bedarfsgemeinschaften 

• Asyl – Bedarfsgemeinschaften und Zuwachs 

• Asyl – Unterbringung 

• Asyl – Altersstruktur 

 
 



 

 
SGB II – Passive Leistungen 

Bedarfsgemeinschaften 2005 – 11/2017 
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SGB II – Aktive Leistungen  

Integrationen 2016 / 2017 
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SGB XII – Sozialhilfe und Grundsicherung  

 2005 –  11/2017 
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Asylbewerber 

2000 – 11/2017 
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Asylbewerber 

Unterbringung zentral/dezentral 

 

* Die Anzahl der untergebrachten Personen ist größer als die Anzahl der Leistungsbezieher    

   nach dem AsylbLG, da teilweise anerkannte Flüchtlinge noch untergebracht sind, die i.d.R.  

   Leistungen nach dem SGB II beziehen. 

Unterbringung   

zentral / dezentral 
Personen in % 

Stadionstraße 46 10 % 

Braustraße 47 10 % 

‚Alte Post' 86 19 % 

Mietverhältnisse durch GSK 187 41 % 

Eigenständige Mietverhältnisse 91 20 % 

Summe 457 * 100% 



 

 
Asylbewerber 

Struktur Alter/Geschlecht 

Alter männlich weiblich Gesamt 

0 - 6 24 23 47 

7 - 14 11 12 23 

15 - 17 5 5 10 

18 - 24 75 5 80 

25 - 34 102 28 130 

35 - 59 53 26 79 

ab 60 - - - 

Summe 270 99 369 
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Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit 


